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4. der Abgeordneten S ch o i s w o hl, Fi's ch e r, E d li n g er,

Klug und Genossen, betreffend die eheste Vorlage
eines Gesetzentwurfes über die Alrers- und Fnvaliden-

. Versicherung der gewerblichen, industriellen und land-

, wirtschaftlichen Arbeiter und Dienstleute (6 der Bei¬
lagen);

5. der Abgeordneten Fischer, Dr. Gimpl und Genossen,
betreffend die Reform des Vereinsgesetzes (7 der Bei¬

lagen);

6. der Abgeordneten Fischer, Kletzmayr, Schois¬
wohl, Dr. Anton Maier und Genossen, betreffend

die Schaffung einer Sektion für Angestelltenfürsorge
im Staatsamte für soziale Fürsorge (8 der Bei¬

lagen);

7 der Abgeordneten F i s ch c r, Kunschak, S ch v i s w o h 1 „

Dr. Rame k, Edling er und Genossen wegen Vor¬

lage eines Gesetzentwurfes, betreffend die Schaffung
von Arbeiterkammern in Deutschösterreich (9 der Bei¬
lagen);

8. des Abgeordneten Spalowsky und Genossen, be¬

treffend die Befreiung der Arbeiterschaft der deutsch-,

österreichischen Tabakfabriken non der Personalein¬
kommensteuer (10 der Beilagen);

9. der Abgeordneten Fö derma her, Kletzmayr und
Genossen, betreffeitd die Erschließung der Alpen- und

Viehweiden für die diesjährige Weideperiode (11 der

Beilagen);

10. der Abgeordneten Kletzmayr, Fö derma her und

Genossen, betreffend die Erhöhung der Pensionen der

staatlichen Arbeiter und Beamten (12 der Beilagen);

11. des Abgeordneten Dr. Weiskirchner und Genossen,,
betreffend die Regelung des Heimatrechtes (13 dem

Beilagen);

12. des Abgeordneten Spalowsky und Genossen, be---

treffend die Zuerkennung einer Personalzulage an die¬
jenigen Arbeitspersonen der deutschösterreichischem

Tabakregie, welche der begünstigten Anrechnung der
Kriegsjahre nicht teilhaftig wurden (14 der Bei¬

lagen);

13. der Abgeordneten Spalowsky, Kletzmayr und
Genossen, betreffend die Reform der Gewerbeinspektiom

(15 der Beilagen);
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14. der Abgeordneten Hollersbacher, Dr. Schmid,
Luttenberger, Kocher, Hosch, Dr.' Gimpl, Dr.
Anton Maier und Genossen, betreffend die Einfuhr
von Kunstdünger ans dem Auslande (16 der Bei¬

lagen);

15. der Abgeordneten Fischer, Dr. Anton Maier,

Steinegger, Dr. Gimpl und Genossen, betreffend

die Schaffung der Staatsangestelltenkammer (17 der
Beilagen);

16. der Abgeordneten Fischer, Schoiswohl, Paulitsch,
Dr. Gimpl und Genossen, betreffend die Freigabe

der Kolportage (18 der Beilagen);

17. der Abgeordneten Buching er, Johann Gürtler,
Traxler, Grim, Höchtl, Dr. Waiß, Dr. Wagner,
Huber und Genossen, betreffend die Aufhebung der
Beschlagnahme von Heu, Stroh und Futterrüben

(19 der Beilagen);

18. der Abgeordneten Dr. Gimpl, Paulitsch, Dr

Schmid, Hollersbacher, Kocher, Klug, Fischer
und Genossen, betreffend die Ablösung des Groß¬

grundbesitzes (20 der Beilagen);

19. der Abgeordneten Dr. Gimpl, Klug, Dr. Schmid,

Fischer, Dr. Anton Maier, Kocher, Lutten-
berger und Genossen, betreffend die Flußregulierung

in Steiermark (21 der Beilagen);

20. der Abgeordneten K l u g, Dr. G i mp l, Fischer und

Genossen, betreffend den Ausbau der Bahn Knittel¬
feld—Köflach (22 der Beilagen);

21. der Abgeordneten H o ll e rs b a ch e r, Dr. S ch m i d,
Luttenberger, Klug, Kocher, Dr. Ginipt und
Genossen, in Angelegenheit des Fischereirechtes (23 der
Beilagen);

22. der Abgeordneten Dr.' Anton M a i e r, F i s ch e r,

Stein egg er und' Genossen, betreffend die Aus¬
zahlung der Zuwendungen für die Staatspensionisten,

Witwen und Waisen (24 der Beilagen);

23. der Abgeordneten Dr. Anton Maier, Luttenberger,
Dr. Schmid, Hollersbacher und Genossen, be-

treffend den Bau der Bahnlinie Gleisdorf—Hartberg,
sowie der Zweiglinie Kaindorf—Pöllau (25 der Bei¬

lagen);

24. der Abgeordneten Edlinger, Fischer und Genossen,
betreffend die Einbeziehung der Heimarbeiter, der
land- und forstwirtschaftlichen Arbeiter, der Haus¬
gewerbetreibenden und Hausbediensteten in die öffent¬

liche Krankenversicherung (26 der Beilagen);

25. des Abgeordneten Dr. Aigner und Genossen, be-
rressend Maßnahmen zur Behebung der anläßlich der

Plünderung in Linz und Umgebung am 4., be¬
ziehungsweise 5. Februar l. I. entstandenen Schäden

(27 der Beilagen);
f

26. des Abgeordneten Dr. Seipel und Genossen, be¬
treffend die Einsetzung einer staatlichen Sozialisierungs¬
kommission 128 der Beilagen);

27. des Abgeordneten Dr. Seipel und Genossen, be¬
treffend die Verringerung der Staatsämter (29 der
Beilagen);

28. der Abgeordneten Heinl, Ko l l m ann, P a r t i ft und
Genossen, betreffend die Sicherung der Bauforde¬

rungen (.30 der Beilagen);

29. der Abgeordneten Heinl, Kollmann, Partik und
Genossen, betreffend die Wahl eines 21gliedrigen
Komitees slir die Beratungen jener Maßnahmen,
welche die Sicherung unserer heimischen Volkswirt¬
schaft im Falle des Anschlusses an die deutsche Repu¬

blik bedingen <31 der Beilagen);

30. der Abgeordneten Heinl, Kollmann, Partik und
Genossen, betreffend die Vereinigung sämtlicher
gewerblichen Ressorts in einem Staatsamte (32 der

Beilagen);

.31. der Allgeordneten Heinl, Kollmann, Partik und
Genossen, betreffend die Erlassung eines Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (33 der Beilagen);

32. der Abgeordneten Heinl, Kollmann, Partik und
Genossen, betreffend die Errichtung und Organisation
von Gewerbeförderungsinstitutcn und Schaffung von
Gewerbeförderungsbeiräten bei den Handels- und

Gewerbekammern (34 der Beilagen);

33. der Abgeordneten Spalowsky, Fischer und Ge-

nossen, betreffend die Schaffung eines einheitlichen

Arbeiterrechtes (35 der Beilagen);

34. der Abgeordneten He inl, Ko llmann, Partik und
Genossen, betreffend den Ausbau der Wiener Export¬

akademie zu einer Handelshochschule (36 der Bei¬

lagen);

- 35. der Abgeordneten - Rudolf Grub er, Kollmann.

Par rer und Genossen, betreffend die endliche Aus¬
zahlung der Explosionsschäden vom Jahre 1917

(.37 der Beilagen);

36. der Abgeordneten Eisenhut, Rudolf Gruber, List,
Grim, Par rer, Diwald, Dr. Wagner, Buching er,
Dersch, Höchtel und Genossen, betreffend die Auf¬
hebung der staatlichen Bewirtschaftung des Leders
(38 der Beilagen);.
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37. der Abgeordneten E i s e n h ul, T i n> a I d, T e r sch,
Grim und Genossen, betreffend die Beschaffung von
Schmiedekohle (99 der Beilagen);

98. der Abgeordneten S ch v i s w v h >, Spat o u> s k y,
Kunschak und" Genossen, betreffend die allgemeine
Einführung der Berhältnislvahl bei den öffentlichen
Bersicherungsnrstituten (40 der Beilagen);

39. der Abgeordneten Tr. Dinghofer, Tr. Wutte und
Genossen, betreffend die kriegswirtschaftlichen Organi¬
sationen (41 der Beilagen);

40. der Abgeordneten Tr. Ding Hofer, Tr. Schür ff
und Genossen, betreffend das Verhältniswahlrecht für-
alle öffentlichen Versicherungsanstalten 142 der Bei¬

lagen):

41. der Abgeordneten Weiß, Franken borg er, Fö der¬

ma her und Genossen, betreffend die Aufhebung der
mit der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Produkte
betrauten Kriegszentralen (43 der Beilagen):

42. der Abgeordneten Schoiswohl, Fink, Fischer,
Tr. Gimpl, Tr. Ramek, Tr. Tchmid, Hosch,
Klug und Genossen, betreffend die eheste Heim¬

beförderung unserer Kriegsgefangenen und Inhaftierten
(44 der Beilagen). )

Anfragen

1. der Abgeordneten Tr. Dinghvfe-r, Dr. 11 rsin mrd
Genossen an den Staatssekretär für Äußeres, be¬
treffend die Behandlung der Kriegsgefangenen und
deren eheste Zurückführung in die Heimat (Anhang I,

1/A);

2. des Abgeordneten Dr. Ding Hofer und Genossen an
den Staatssekretär für soziale Fürsorge, betreffend die
Einführung des Verhältniswahlrechtes für die Wahlen
in den Vorstand der deutschösterreichischen Pensivns-
anstalt für Angestellte (Anhang I, 2/A);

3. der Abgeordneten Dr. Din^tHofer, Stöcker und
Genossen an den Staatskanzler wegen der Aus¬
schreitungen der tfchecho-slowakischen Truppeil in Egec
(Anhang I, 3/A);

4. der Abgeordneten Tr. Tinghvfer, Tr. Schürft
und Genossen an den Staatssekretär für Volks¬
ernährung. betreffend die Vorsorgen für die Bvlks-
ernährung (Anhang 1, 4/A).

i
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Beginn der Sitzung: 11 Uhr 10 Minuten vormittags.

Vorsitzende: Alterspräsident David,
Präsident Seitz, zweiter Präsident Hauser.

Schriftführer: Stocker, Schneidmadl.
Tr. Gimpl, Sever.

Staatskanzler: Dr. Renner.

Staatssekretäre: Dr. Bauer für Äußeres,
Dr. Mataja des Innern, Dr. Roller für Justiz,
Stöckler für Landwirtschaft, Hanusch für soziale
Fürsorge, Dr. Urban für Gewerbe, Industrie und
Handel, Mayer Josef für Heerwesen, Pacher
für Unterricht, Jerdik für öffentliche Arbeiten,
Dr. Loewenfeld - Nutz für Volksernährüng,
Dr. Kaup für Volksgesundheit.

Alterspräsident David Hohe-Nationalvcr-
sannnlung! Ich erkläre die Sitzung für er¬
öffnet und konstatiere die Beschlußfähigkeit
des Hauses.

Das Protokoll über die Sitzung von
gestern liegt auf; ich bitte, in dasselbe Einsicht
zu nehmen.

Wir müssen zunächst noch einige Ange¬
lobungen vornehmen, und zwar die der Herren
Abgeordneten Dr. Bauer, Johann Mayer und
Dr. Waber.

Ich bitte den Herrn Schriftführer, die An¬
gelobungsformel zu verlesen.

(Schriftführer Sehneiflntadl verliest die An-
gelobungsformel. Die Abgeordneten Dr. Bauer,
Johann Mager und Dr. H aber leisten die Ange¬
lobung. )

Alterspräsident: Damit ist die Ange¬
lobung vollzogen. Ich erlaube mir, den Herren
folgendes mitzuteilen:

An Druckschriften sind eingelangt:

Vom Deutsch österreichischen Staats¬
amt fitr Verkehrswesen: 20 Exemplare des
Berichtes über die Ergebnisse der k. k. Staats¬
eisenbahnverwaltung für des Verwaltungsjahr
1916/17;

vom Staatsamt für öffentliche Ar¬
beiten: 50 Exemplare ' „Statistik des Bergbaues
in Österreich für das Jahr 1914 und je

10 Exemplare, „Statistik des Bergbaues in Öster¬
reich für das Jahr 1913", 1. und 2. Lieferung
und „Statistik des Bergbaues in Österreich für
das Jahr 1914".

Diese Druckschriften liegen in der Kanzlei
auf und werden nach Maßgabe des Vorrates an
die Herren Abgeordneten verteilt werden.

Wir gehen jetzt zur Tagesordnung über.
Erster Punkt der Tagesordnung ist der müudlicye
B e r i ch t des G e s ch ä f t s o r d n u n g s a u s s eh uff e s
über die Geschäftsordnung.

Nach den mir gewordenen Mitteilungen ist
der Herr Abgeordnete Seitz zum Berichterstatter
bestellt worden; ich ersuche denselben, die Verhand¬
lung einzuleiten.

Berichterstatter Seitz-. (von der Tribüne):
Geehrte Frauen und Herren! Der Geschästsordnnngs-
ausschuß, den Sie beauftragt haben. Ihnen den
Entwurf eines Gesetzes über die Geschäftsordnung
und eines autonomen Beschlusses vorzulegen, hat
gestern diese Arbeit geleistet und aus Ihren
Tischen liegt nun der fertiggestxllte Entwurf.

Schon bei oberflächlicher Betrachtung werden
Sie pch überzeugt haben, daß dieser Entwurf
sich im allgemeinen vollkommen mit dem Gesetze
deckt, das wir von dem alten Abgeordnetenhause des
Staates Österreich in die Provisorische National¬
versammlung übernommen haben und den nur dann
gegen Ende ihrer Tagung den neuen Verhältnissen
augepaßt haben.

Eine wesentliche Änderung ist nur in bezug auf die
Bestimmungen der §§ 3 und 4 'vorgenommen worden,
in denen vorgeschrieben ist, in welcher Form die
Angelobung zu leisten ist und daß die Nichtleistung
der Angelobung in dieser Form selbstverständlich die
Nichtberechtigung des Eintrittes in die Versammlung,
beziehungsweise den Verlust des Mandates nach
sich zieht.

Dann ist eine Änderung im § 5 ein getreten.
Ich zitiere gleich die aus dem ' Gesetz über¬
nommenen Bestimmungen der autonomen Geschäfts¬
ordnung, also den Paragraphen- der autonomen
Geschäftsordnung, die Wahl der Präsidenten betreffend.
Es hat sich seinerzeit, geboten durch die politischen
Verhältnisse in der Provisorischen Nationalver¬
sammlung, als notwendig erwiesen, ein Präsidium
aus drei Mitgliedern mit gleichen Rechten und
Pflichten einzusetzen. Selbstverständlich konnte das
kein Zustand für- die Dauer sein; die Konstituierende
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Nationalversammlung muß ein leitendes Organ
haben, das die Einheit in der Führung des Hauses
und seiner Geschäfte herstellt. Es wurde daher
jene Bestimmung dahin abgcändert, das; ein Präsi¬
dent zu bestellen ist und ihm als Vertreter irn
Falle seiner Verhinderung ein zweiter unb ein dritter
Präsident zur Seite stehen.

Der § 16, alt, enthielt die Bestimmung, daß
ein Mitglied des Hauses berechtigt ist, eine von der
Regierung zurückgezogene Vorlage wieder auszu-
nehmen und die Modalitäten, unter denen sich das
vollziehen könne. Diese Bestimmung ist niemals
gehandhabt worden und ist auch ganz ohne Sinn,
ui eil es ja selbstverständlich ist, daß jeder Abge¬
ordnete das Recht hat, einen Antrag zu stellen
und ihm niemand vorschreiben kann, ob dieser An¬
trag in seinem Text und in seiner Form mit einer
früheren Regierungsvorlage übereinzustimmen bat
oder nicht. Wir haben daher diese Bestimmung ge-
strichen.

Der 8 49 der Geschäftsordnung des alten
Abgeordnetenhauses mit seinen vielen Nationen und
den heftigen Nationalitätenkämpsen hat eine sehr
komplizierte Bestimmung über die Anmeldung der
Redner enthalten. Es war dort vorgesehen, daß je
zehn Abgeordnete das Recht haben, einen Redner
zu nominieren, daß unter den Nominierten dann
das Los über die Reihenfolge entscheidet und der¬
gleichen, kurz und gut ein Apparat, den man bei
der Vielgestaltigkeit der Verhältnisse in dem alten
Hause haben mußte, der aber für einen national
einheitlichen Körper, wie es unserer ist, keine Be¬
rechtigung mehr bat. Wir haben daher von der Auf¬
nahme dieser Bestimmung des § 49 a) und b) der
alten Geschäftsordnung in die neue abgesehen.

Schließlich war noch im § 57 G die Wieder¬
holung einer Bestimmung aus einem anderen Para¬
graphen über die geheime Abstimmung enthalten, die
wir auch gestrichen haben.

Dann ist noch die Herabsetzung der Zahl der
Mitglieder notwendig, die für gewisse parlamen-
tarifche Aktionen erforderlich ist. Wir haben diese
Zahl von 50, die einem Stande von 516 Abge¬
ordneten im alten österreichischen Abgeordnetenhäuse
entsprochen bat, auf 25 herabgesetzt. Das finden
Sie ini § 57 e).

Die wichtigste Bestimmung jedoch, die neu
eingeführt rvurde, ist die des 8 20. Nach der
Geschäftsordnung haben wir Ausschüsse zur Vor¬
beratung der Regierungsvorlagen und der Initiativ¬
anträge des Hauses. Diese Ausschüsse sind im
wesentlichen Fachausschüsse. Für sie gelten bie
gleichen Bestimmungen wie in. der allen Geschäfts¬
ordnung. Dagegen hat sich schon im alten Hause
neben und ' außer der Geschäftsordnung bie

Institution der Obmänncrkonferenz herausge¬
bildet; sie war Observanz. Die Obmännerkonferenz
war schon unerläßlich geworden. Wir wollen diese
Institution nun in die Geschäftsordnung einführen, und
zwar in der Art, daß wir einen Hauptausschuß des
Hauses einsetzen, der gemäß 8 20 des autonomen
Beschlusses die Aufgabe hat, sämtliche Arbeiten des
Hanfes vorzubereiten. Er besteht aus 9 Mitgliedern,
aus dem Präsidenten, dem zweiten unb dritten
Präsidenten, und ihm obliegt die Vorsorge für die
gesamte Geschäftsführung des Hauses. Er wird also
immer über die Festsetzung der Sitzungstage, der
Sitzungszeit, über die Tagesordnung, die Rednerliste,
über die Zuweisung von Vorlagen und Anträgen an
die Ausschüsse und schließlich über die Hausordnung
vorberaten und ein Einvernehmen erzielen. Er
wird ans diese Weise ein wichtiges Beratungs¬
organ für den Präsidenten des Hauses sein und

> dieser ist dann mit seinen Vorschlägen vor Zusalls-
nbstimmungen gesichert, weil in dem Hauptausschusse
alle Parteien vertreten sind und sich schon darin
ergibt, ob für einen gewissen, von ihm vorgeschlagenen
Modus die Majorität des Hauses gefunden ist. Es
wird dadurch ein glatter Verlaus der formellen
Verhandlungen gesichert werden. Dieser Hauptaus-
schnß wird vielleicht dann im Laufe der Zeit außer
den Agenden, die ihm hier durch die Geschästs-
ordnung vorgeschrieben sind, noch eine verfassungs¬
rechtliche Bedeutung gewinnen: das zu besprechen
wäre aber dann unsere Sache bei der Beratung der
Versnssungsgesetze überhaupt.

Ich möchte noch auf den 8 4 der autonomen
Geschäftsordnung anfmerksani machen und hier als
Referent gewissermaßen eine authentische Inter¬
pretation dieser Bestimmung geben, vorausgesetzt,
daß das Haus, indem es keinen Widerspruch erhebt,
dieser Interpretation znstimmt. In diesem Para¬
graph wird nämlich gesagt; „Wird von mindestens
50 Mitgliedern das schriftliche Verlangen gestellt,
ein Mitglied der Nationalversammlung wegen
Mangels der Wählbarkeit des Mandates für ver¬
lustig zu erklären, so hat der Präsident den Antrag
beim Wahlgerichtshos zu stellen." Es ist hier die
Frage aufgetaucht, ob diese Bestimmung auch dann
Platz greifen könne, wenn sich im Lause der Session
herausstellt, daß ein bereits angelobtes Mitglied
bei seiner Wahl einer der Voraussetzungen für die
Wählbarkeit nicht entsprochen hat, ob also auch in
diesen; Falle die Anmeldung beim Wahlgerichtshofe
erfolgen könne. Ich gebe zu. daß diese Interpretation
denkbar ist und sich für einen solchen Vorgang bei
einigermaßen gekünstelter Auslegung ein 'Anhalts¬
punkt in den; Text finden könnte. Wir sind jedoch
der Ansicht, daß selbstverständlich ein solches Ver¬
fahren nur anhängig gernacht lverden kann, wenn
sich bei dem den; Hause bereits angehörenden
Mitglied nachträglich die Nichtwühlbarkeit wegen
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eines Deliktes, dar- es begangen hat oder wegen
einer Veränderung seines Personalstandes, sei es.
daß es unter Kuratel gestellt ist oder dergleichen,
herausstellt. In diesem Sinne ist die Bestimmnng
des 8 4 aufzufassen.

Ich bitte nunmehr das hohe Hans, diese Ge¬
schäftsordnung zu genehmigen. Ich glaube eine Mei¬
nungsverschiedenheit wird darüber nicht bestehen. Es
waren im Ausschuß alle Parteien verhältnismäßig
vertreten und wir haben sämtliche Beschlüsse
einstimmig gefaßt. Ich bitte um Annahme des
Antrages.

Alterspräsident: Hohe Ratio ualversamm-
lnng! Ich habe, Ihre Zustimmung vorausgesetzt, die
Absicht, die Generäl- und Spezialdebatte unter
einem abzusühren. Besteht gegen diesen Vorschlag
irgend eine Einwendung? (Nach einer Panne.) Es
ist nicht der Fall, es bleibt daher bei meinem
Vorschlag.

Zum Worte gemeldet ist der Herr Abge¬
ordnete Spalowsky. Ich erteile ihm das Wort.

Abgeordneter Spalowsky: Meine sehr
geehrten Frauen und Herren! Ich habe zu dem
vorliegenden Entwürfe für die Geschäftsordnung nur
darauf aufmerksam zu machen, daß die im § 5
vorgesehene Bestimmung, daß vier Schriftführer und

.zwei Ordner zu wählen sind, bei den heutigen
Parteienverhältnissen des Hauses nur Schwierig¬
keiten bezüglich der Aufteilung dieser Mandate
machen würde. Ich erlaube mir infolgedessen den
Antrag zu stellen, das; der 8 5 im Punkt 1)
dahin abzuändern fei, daß anstatt vier Schrist-
sührern fünf und anstatt zwei Ordnern drei Ordner
.zu wählen seien. Ich bitte um Annahme dieses
'Antrages.

Alterspräsident: Es ist weiter zum
Worte gemeldet der Herr Abgeordnete Dvorak.
Ich erteile ihn; das Wort.

Abgeordneter Dvořak: Hohe National¬
versammlung! Ich habe gestern dem hohen Prä¬
sidium in Form eines Promemoria meine Er¬
klärung überreicht, in der ich betont habe, daß
ich in der Geschichte des Parlamentarismus
keinen Fall kenne, der meinem Geschicke gleich wäre.
Ich bin der einzige tschecho-slowakische Vertreter
in dieser Versammlung, obzwar jeder fünfte,
ja. vielleicht jeder vierte Mensch hier in Wien
tschecho-slowakischer Abstammung ist. (Hufe: Oho!
Oho!) Wenn ich erwäge, daß ich da allein bin,
trotzdem in Wien allein die tschechoslowakischen
Wähler mehr als 65.000 Stimmen aufgebracht

haben, muß ich mir sagen, das; das ein großes
Unrecht ist, welches hier an dem tschecho-slowakischen
Volk verübt wurde. (Abgeordneter Dr. Urs in:
Und die Schießereien in Kg er ?) Die Schießereien
in Eger sind traurig, sehr traurig, ich verurteile
das und werde auch darüber reden! Und. wenn
ich jetzt da ruhig sitzen bleibe, wenn man be¬
stimmen will, daß die Verhandlungssprache nur
deutsch sein soll (Lachen), müßte ich mir Vor¬
würfe machen, daß ich bei einem anderen Unrecht
mitgeholsen habe.

Wenn die tschecho-slowakischen Wähler allein
in Wien mehr als 65.000 Stimmen aufgebracht
haben, ist damit bewiesen, das; man die große, so
kompakte tschecho-slowakische Minorität, wie wir
vergebens eine ihr gleiche in der Welt suchen
würden, nicht wegdisputieren kann. Damit ist auch
bewiesen, daß das niederösterreichische Land nicht
nur deutsch ist, sondern eine gemischte Bevölkerung
hat. (Lebhafter Widerspruch und Zwischenrufe.)

Deswegen ist auch diese Nationalversammlung ge¬
mischt. Es wäre daher nicht gerecht, wenn man
hier nicht auch andere Sprachen als nur die deutsche
zulassen würde.

Ich beantrage daher (liest):

„Jeder Abgeordnete hat das Recht, stch
in der Nationalversammlung seiner Mutter¬
sprache zu bedienen. Ist diese Mutter- •
spräche nicht identisch mit der Sprache
der Mehrheit der Nationalversammlung,
so werden die in einer anderen Sprache
erfolgten Enuntiationen von eigens hierzu
bestimmten Dolmetschen in die Mehrheits¬
sprache übertragen."

Zur Begründung meines Antrages möchte ich
nur folgendes Vorbringen: Es ist ein Gebot der
Gerechtigkeit, niemanden zu zwingen, daß er sich
bei Ausübung der vornehmsten politischen Pflichten
— der Pflicht, hier die Interessen seiner Wähler
zu vertreten — einer ihm nicht geläufigen Sprache
bedient. Aber das ist nicht das wesentlichste, was
für meinen Antrag spricht. Ich finde, das; nur
mein Antrag dem von Ihnen, meine Herren, ver¬
fochtenen allgemeinen und gleichen Wahlrecht ent¬
spricht. Die Allgemeinheit und Gleichheit des Wahl¬
rechtes ist nicht bloß für das aktive, sondern ebenso
für das' passive Wahlrecht postuliert. Wenn wir hier
die deutsche Sprache als ausschließliche Verhand¬
lungssprache einsühren würden, würden wir <ic facto
vielen hnnderttausenden unserer Mitbürger, die die
deutsche Sprache nicht beherrschen, das passive
Wahlrecht rauben. Es würde eine Ungleichheit des
Wahlrechtes eintreten, die natürlich viel weniger
die besitzenden Stände, die meist zwei Sprachen
sprechen, treffen würde. Der Wahlrechtsranb würde
sich in erster Linie gegen die Besitzlosen, gegen das
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arbeitende Volk kehren. Er wäre eine undemo¬
kratische, die Gleichheit und Allgemeinheit ver¬
letzende Maßregel. Er wäre aber and) eine anti¬
soziale Maßregel. Wir würden bei uns Zustände
schaffen, die lebhaft an das verflossene Magyarien
erinnern würden. Wir wurden als erster von den
neu entstandenen Staaten das alte Prinzip der
Unterdrückung nationaler Minoritäten ans dem
Rüstzeug der daran zugrunde gegangenen Monarchie
neu ausstellen (Lachen) und würden vielleicht
bald anderwärts zu Nachahmungen aneisern/
(Lachen.) Und es müßte nicht überall eine slawische
Minorität sein, gegen die sich dieses Prinzip der
Herrschaft der Majorität kehren fönnte.

Bedenken Sie, meine Herren, wie gefährlich
der Schritt, den Sie zu tun gedenken, für das
ruhige Miteinanderleben der Völker — nicht bloß
in unserer Republik — ist, und akzeptieren Sie
meinen Vorschlag. Sie würden dadurch nicht bloß
einen Akt der Gerechtigkeit vollziehen, sondern auch
einen Akt nüchterner Klugheit, Sie würden dadurch
ihrem Volksstamm einen nicht zu unterschätzenden
Dienst erweisen. (Zwischenrufe.)

Alterspräsident: Ich bitte die Plätze ein¬
zunehmen.

Es liegen zwei Anträge vor, ein Antrag des
Herrn Abgeordneten Spalowsky, der hinlänglich
unterstützt ist und eilt Antrag des Herrn Abge¬
ordneten Dvorak, der nicht unterschrieben ist. Ich
stelle daher die Unterstütznngssrage und bitte die¬
jenigen Herren, welche den Antrag Dvorak unter-
stützeu, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Der Antrag ist nicht genügend unterstützt und
steht daher nicht in Verhandlung.

Da niemand mehr zum Worte gemeldet ist,
erteile "ich dem Herrn Berichterstatter das
S ch l n ß w o r t.

i

Berichterstatter Seitz: Geehrte Frauen und
Herren! Es liegt nur ein Antrag vor, das ist der
Abänderungsantrag des Herrn Abgeordneten Spa-
lowsky, wonach nicht 4, sondern 5 Schriftführer
und nicht 2, sondern 3 Ordner zu wählen wären.
Als Referent hatte nch eigentlich die Pflicht, dem¬
gegenüber den Ausschußantrag zu vertreten. Es ist
mir jedoch bekannt, daß alle Parteien sich ans den
Äbändernngsantrag geeinigt haben, daß also Ein¬
vernehmen besteht, und ich bin daher selbstverständlich
verpflichtet, diesen Antrag zu akzeptieren. Ich beantrage
also, die beiden vorgetegten Entwürfe des Gesetzes
und des autonomen Beschlusses mit der vom Herrn
Abgeordneten Spalowsky beantragten Änderung
zu genehmigen.

Alterspräsident: Wir- kommen nun¬
mehr' zur Abstimmung. Wir werden zunächst über

das Gesetz analog dem Vorschläge des Bericht--
erstatters abstimmen.

Ich ersuche diejenigen Mitglieder, die das
Gesetz nach dem Ansschußantrage annehmen wollen^
sich von ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Nach dem Überblicke, den ich habe, ist das Gesetz
mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit an ge¬
ll omm en.

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über
die autonome Geschäftsordnung, zu deren.
Annahme gleichfalls eine Zweidrittelmajorität not¬
wendig ist. Ich bitte diejenigen Damen und Herren,
die der autonomen Geschäftsordnung mit der vom
Herrn Abgeordneten Spalowsky beantragten und
vom Herrn Berichterstatter akzeptierten Änderung
zustinlmen wollen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht). Es ist zweifellos die Zweidrittelmajorität
vorhanden. Die Geschäftsordnung ist daher in. >
zweiter Lesung angenommen.

Berichterstatter Seitz Ich bitte ums Wort
zu einem formalen Anträge.

Alterspräsident: Zu einem formalen
Anträge hat der Herr Berichterstatter das Wort.

Berichterstatter Seitz: Ich beantrage die
sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Alterspräsident: Der Herr Bericht¬
erstatter beantragt die sofortige Vornahme der
dritten Lesung. Ich bitte diejenigen Herren, die
diesem Anträge zustimmen, sich von ihren Sitzen zu.
erheben. (Geschichi.) Die erforderliche Zweidrittel¬
mehrheit ist vorhanden, der Antrag ist ange¬
nommen.

Ich ersuche nunmehr diejenigen Frauen und
Herren, die das in zweiter Lesung beschlossene Gesetz
und die autonome Geschäftsordnung auch in dritter
Lesung annehmen wollen, sich zu erheben. (Geschieht).
Das Hans hat mit der erforderlichen Zweidrittel¬
mehrheit das Gesetz, betreffend die Geschäfts--
ordnung der Konstituierenden Nationalver¬
sammlung, sowie die autonome Geschäfts¬
ordnung auch in Gitter Lesung ange¬
nommen.

Wir gelangen nun zum zweiten Punkt der
Tagesordnung, das ist die Wahl des Bureaus
der Konstituierenden Nationalversammlung,
bestehend ans den Präsidenten, Schrift¬
führern und Ordnern. Wim schreiten zunächst
zur Wahl des Präsidenten.

Ich ersuche die geehrten Frauen und Herren, bei.
ihrem Namensaufruf an der Urne vorüberzngehen und
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den Stimmzettel in die Urne zu werfen. (Eber Namens¬
aufruf seitens des Schriftführers Sch neidmadt
(/eiten die Abgeordneten die Stimmzettel ah. — !\aeh

Abgabe derselben:)

Die Stimmenabgabe ist geschlossen. Ich
unterbreche die Sitzung für 5 Minuten.

(Die Sitzung irtrd tnn II ihr 47 Minuten
unterbrochen. — Mach Wiederaufnahme der Sitzung

um // Ihr HO Minuten:)

Ich nehme die Sitzung wieder aus.

Das Skrutinium hat folgendes Resultat er¬
geben. Es wurden 145 Stimmzettel abgegeben,
darunter einer leer. Es sind' somit 144 gültige
Stimmen. Die absolute Majorität betrügt 73. Ge¬
wählt erscheint mit 144 Stimmen der Herr Ab¬
geordnete Seitz. (Lebhafter, anhaltender Hei fall
und Händeklatschen.) Ich stelle an ihn die Anfrage,
ob er diese Stelle annimmt.

Abgeordneter Seitz Ja!

Alterspräsident: Ich bitte daher den
Abgeordneten Seitz, diesen Platz hier einzunehmen
und mich abzulösen.

Präsident Seitz (übernimmt den Vorsitz. —
Erneuerter lebhafter Beifall und Händeklatschen):

Geehrte Männer und Frauen! Sie haben durch
Ihren einmütigen Beschluß umd durch einhellige
Wahl 'mich au die erste Stelle der Republik Teutsch-
öfterreich berufen. Wenn ich den Sinn dieser Be¬
rufung richtig verstehe, so kann ich sagen: Die Re¬
publik hat weder Würden noch Ehrungen zu ver¬
geben, sie hat nur Arbeiten zu verteilen. (Bram!)
Eine Arbeit, zu der mau berufen wird, unter den
heutigen Umständen zu übernehmen, ist Pflicht eines
jeden einzelnen Mannes in: Staate. Wenn sie auch
noch so schwer von mir übernommen wird, so nehme
ich diese Pflicht auf mich, weil ich mir sage: Man
darf sich ihr nicht entziehen. Ich danke also allen
Frauen und Männern für das Vertrauen, das Sie
mir bekunden. Ich nehme die Wahl an und ich
werde mich bemühen, dieses Ihr Vertrauen durch
strenge Sachlichkeit, durch Objektivität und durch
strenge Unparteilichkeit gegenüber jedermann ohne
Unterschied des Verbandes und ohne Ansehen der
Person in der Führung der Geschäfte zu recht-
fertigen.

Was die Verfassung sonst etwa noch dem
Präsidenten au Pflichten anserlegen wird, das wird
ja erst in der nächsten Woche entschieden werden,
aber ich erkläre schon heute, daß ich selbstverständlich

auch bemüht sein werde, mit meinen schwachen
Kräften diesen Ausgaben gerecht zu werden.

In sturmbewegter historischer und großer Zeit
tritt die Nationalversammlung, gewählt von den.
Männern und Frauen des gesamten Volkes, zusammen,,
um die Geschicke des Staates zu leiten, um vor
allem die Massen des Volkes aus der furchtbaren
Not und den: furchtbaren Elend emporzuhebeu, in
das sie der Krieg geschleudert hat. Diese Aus¬
gabe wird- nicht leicht sein, aber ich bin dessen
gewiß, daß jeder von Ihnen und jede Einzelne von
Ihnen Ihre Pflicht in dieser Stunde erkennen, daß
Sie sich diese Pflicht stets vor Augen halten und
ihr gerecht werden.

In diesem Augenblick, da wir zusammen¬
treten und diese Fülle der Arbeit vor uns steht,
die uns fast erdrückt, in diesen! Augenblick, da wir
Umschau halten mach all den Kräften, deren wir
bedürfen, gilt unser erster Gedanke jenen Millionen
österreichischer Deutscher, die wir in den letzten Jahren
verloren haben (die Versammlung erhebt sieh), gilt
unser erster Gedanke den Hunderttausenden, die als
Opfer des Krieges ihr Leben lassen mußten und in
der Erde ruhen, gilt unser Gedanke den Hundert¬
tausenden kriegsgesangener Deutscher, die in Sibirien
oder im Süden noch in der Gefangenschaft schmachten.
Wir sehnen den Tag herbei, an dem wir sie wieder
in unseren Reihen begrüßen können. Keinen Augen¬
blick werden wir rasten und ruhen, ehe wir sie
nicht ihren Frauen und Kindern, den Eltern und
Geschwistern wieder gegeben haben. Nicht zuletzt
gilt unser Gedenken den Millionen deutscher Volks¬
genossen, den Millionen unserer Müder in Deutsch¬
böhmen und im Sudetenland (stürmischer anhalten¬
der Beifall und Händeklatschen), den Tausenden
unserer Bruder im Süden (erneuter lebhafter Beifall
und' Händeklatschen), die, bedrängt von fremder
Militärgewalt, seufzend untern: Joche, nicht einmal
in der Lage sind, das primitivste Recht des Bürgers
ausznüben, ihr Wahlrecht in ihre gesetzgebende Ver¬
sammlung. Den Brüdern im bedrohten Land,
die von eilwu: volkssremden Imperialismus heute
mit Waffengewalt niedergehalten werden, ihnen rufen
wir zu, daß wir mit jeder Faser unseres Herzens
ihren Besrcinnstampf begleiten, daß wir an ihrer
Seite stehen und daß kein Deutscher ruhen noch
rasten wird, ehe nicht das gesamte deutsche Volk
jede Fremdherrschaft abgeschüttelt hat. (Stürmischer
Beifall und Händeklatschen.) Kein Opfer in diesem
Kampfe wird uns zu groß sein, denn wir wissen,
das deutsche Volk kann sich nur in Einheit und Ge¬
schlossenheit wieder erheben, das deutsche Volk kann
sich aus diesen: Unglück, in das es ein fluchwürdiger
Krieg gestürzt hat, nur emporheben, wenn der große
Träum der Jahrhunderte, das einige, geschlossene
deutsche Vaterland, Wirklichkeit wird. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)
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Geehrte Frauen und Herren! Tie konstituierende
'Nationalversammlung steht vor großen, uns fast
niederdrückenden Aufgaben. Wohl hat die Provi¬
sorische Nationalversammlung tüchtige Vorarbeit ge¬
leistet. Aber die eigentlichen wichtigen Entscheidungen
über die Verfassung, über die ganze Gestaltung des
Verwaltungsorganismus, über den Wiederaufbau
stehen uns erst bevor. Die Wahlen haben uns die
Richtung für unsere Arbeiten gezeigt: die Wähler-
Waren berufen — das war die Plattform dieser
Wahl — zu entscheiden über die Staatsfvrm, über
unsere Beziehungen zu den Nachbarnationen und
über den Aufbau unserer Wirtschaft. Und sie haben
entschieden für die Republik, für den Anschluß an
Deutschland und für die soziale Neugestaltung der
Volkswirtschaft nach den Interessen des gesamten
werktätigen Volkes.

Die Aufgaben, die uus gestellt find, find nicht
wenige. Wir werden zunächst die Vorarbeiten für
die Friedensverhandlungen zu treffen haben, wir
werden daun in die Verhandlungen über den
Frieden selbst und über die Aufrichtung eines
Völkerbundes eintreten, der die Wiederkehr eines so
schrecklichen Krieges ausschließen soll. Wir werden
dann über die Anschlnßfrage luit Deutschland zu ver¬
handeln haben, wir werden die. notwendigen Ver¬
träge mit dem Deutschen Reiche beschließen und
die Gesetzesvorlagen für den politischen und
wirtschaftlichen Anschluß ausarbeiten. Wir werden
zahllose Verhandlungen wirtschaftlicher, finanzieller
und politischer Art mit den Nationalstaaten zu
führen haben, die uns nach dem Osten hi» um¬
geben, und wir werden diese Verhandlungen mir
nach dein Grundsätze des Selbstbestimmungsrechtes
eines jeden Volkes einleiten. Wir werden trotz der
mitunter feindseligen Reibungen diese Verhandlungen
ini Geiste des Friedens und freundschaftlich-nachbar¬
licher Verständigung führen.

Ans dem Gebiete der inneren Politik wird
es' unsere erste Aufgabe sein, zur Sicherung der
Republik die notwendigen Verfassungsgesetze zu
schaffen und ihre Kodifikation in einer Ver
sassungsnrkunde vorzunehmen. Wir werden das
Vereins-, Versammlungs- und das Preßrecht
sestzulegen, die Reform des Strafgesetzes durchzu-
sühren haben, die Polizeistrafordnungen und alles,
was sonst an rückständigen politischen Vorschriften
ans dem alten Österreich noch besteht, zu beseitigen
haben. Wir werden eine Erziehungs- und Unter¬
richtsreform dnrchzuführen haben, die dem Kinde
jedes Bürgers eine seinen Fähigkeiten entsprechende
Bildung sichert. In bezug auf unsere, Währung
und die Finanzen wird es unsere Aufgabe sein,
eine stetige Valuta wieder herzustellen, den Ausfall
im Staatshaushalte zu decken und für die Bereit¬
stellung jener Mittel zu sorgen, deren wir für

das größte Werk, zu dem wir berufen sind,
bedürfen, für die Sozialisierung.

Es obliegt uns die große Wirtsehastsresorm.
Sie wird in einer Reform der Arbeitsversassung
in der Industrie bestehen, in der Schaffung von
Fabriksräten, in einer Neugestaltung jener Ver¬
fassung nach den Grundsätzen der Mitverwaltung
der Arbeiterklasse, iveiters in der Sozialisierung
aller hierzu reisen Industrien, schließlich in der
Bodenreform, in der Indienststellung der land¬
wirtschaftlichen Großbetriebe für die Interessen
der Volksernährung und Intensivierung der Land¬
wirtschaft. Wir werden zu sorgen haben für
die Steigerung des Anbaues und der Erzeugung
unserer landwirtschaftlichen Produkte. Wir werden
aus dem Gebiete der Volksernährung zu sorgen
haben für eine gründliche Reform in der Aufbringung
und Verteilung durch Herstellung einer direkten
Verbindung zwischen der organisierten Produktion
lind dem organisierten Konsum. Wir werden
schließlich noch zahlreiche Einzelgesetze sozialer Art
zu schassen haben; ich erinnere hier an die Alters¬
versicherung, ich erinnere vor allem an jene Gesetze,
die zu schassen sind, um die Existenz unfcvcr
Kriegsinvaliden, die Existenz der Kriegsbeschädigten
(lebhafter Beifall)r die Existenz der Witwen und
Waisen zu sichern.

Geehrte Frauen >lnd Herren! Ten Weg zu
zeigen, wie diese Ausgaben zu lösen sind, ist nicht
meine Sache. Es wird Sache der sofort neu zu
bildenden Regierung sein, ein umfassendes Arbeits¬
programm dem Hanfe vorzulegen und diese Arbeiten
nach Kräften zu fördern. Meine Ausgabe wird es
nun sein, als der Leiter dieser Verhandlungen
dafür zu sorgen, daß sie klaglos verlausen, möglichst
ohne große Reibungen, und vor allem, daß wir
zu rascher Arbeit kommen.

Eines kann nicht oft genug gesagt werden:
Die Massen des Volkes wünschen, wollen und
fordern mit Recht rasche und gründliche Arbeit.
(Lebhafter Beifall.) Wir leben, meine Herren, in
einer Zeit der scharfen Kritik — und sie ist not¬
wendig. Wir leben in einer Zeit des ungeheuren
stetigen Erneuerimgsdranges der Massen. Keine
Einrichtung im Staate ist hellte unbestritten
lind jede, und daher auch dieses Parlament
milß in rastloser Arbeit, Tag und Stunde,
die Berechtigung seiner Existenz erweisen. (Leb¬
hafter Beifall und Händeklatschen.) Darin sind
die Massen des Volkes einig, welcher Partei
sie immer angehören, daß wir rasche und tüchtige
Arbeit leisten müssen zur Befreiung der Massen
des Volkes aus dem schrecklichen Elend, in dem
sie sich heute befinden. Mit gespannter Aus-
merksamkeit sieht jedermann aus uns. Wir haben

! große Massen des Volkes durch die Erweiterung
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Des Wahlrechtes zu Politischer Betätigung heran¬
gezogen; wir haben sie erzogen zu einem polst
tischen, zielsicheren Wollen. Alle diese Massen
werden kritisch und anregend unsere Tätigkeit
verfolgen — hoffen wir, daß sie vor ihrer Kritik
bestehen kann. Gewiß, meine Herren, auch sie,
die großen Massen, werden voll Verständnis für die
Bedingungen unserer Arbeit, anerkennen, daß vieles
von dem, was geleistet werden muß, nicht allein
von unserer Macht und nicht allein von unserer
Kraft abhängt; sie werden erkennen, daß wir ins¬
besondere in den wichtigen Fragen der Ernährung,
in der Absteckung unserer Grenzen, in der Neu¬
gestaltung unserer Valuta nicht von unserem Willen
allein abhängen und von unserer Arbeit, sondern
von jenen Mächten, die bei den Friedensverhand¬
lungen entscheiden, von jenen Mächten, die heute
über die Rohstoffe und über die Finauzwirtschaft
der Welt verfügen. Im Rahmen dieser Grenzen,
die so durch die realen Machtverhältnisse abgesteckt
sind, wird es unsere Ausgabe sein, fleißig zu ar¬
beiten, rasch zu arbeiten und vor allein uns jeder¬
zeit vor Augen zu halten, daß wir verantwortlich
sind jedem volljährigen Bürger des Staates, ob
Mann ob Frau, vom 20. Lebensjahre au, daß
wir verantwortlich sind also der ganzen Masse
des Volkes.

Möge also die Arbeit, die wir heute beginnen,
eine gllte sein! Möge sie dem deutschen Volke zum
Heile gereichen, zum Heile unserem Vaterlaude, das
wir alle lieben das das ganze werktätige Volk, ob
in der Fabrik oder auf dein Felde oder in den
Kanzleien, liebt, niöge unsere Arbeit diesem Lande
nützen, das wir alle lieben mit der ganzen Gült unseres
Herzens, weil es endlich politisch unser Laiid ge¬
worden ist, lind weil es ökonomisch und volkswirt¬
schaftlich das Land des werktätigen Volkes iverden
muß! (Lebhafter Beifall.) Möge diese Arbeit unserem
lieben Vaterlaude zum Segeii gereichen, der freien
Republik Deutschösterreich! (Lebhafter, anhaltender
Beifall and Händeklatschen.)

Wir schreiten nunmehr in der Tagesordnung
fort und kominen zum nächsten Pilnkte, das ist die
Wahl des zweiten Präsidenten des Hauses.

Ich bitte die Herren Schriftführer, den
Namensaufruf zu vollziehen und die Frauen und
Herren Abgeordneten die Stimmzettel in die Urne
zrl werfen.

(Uber Namensaufruf des Schriftführers
Storker geben die Abgeordneten ihre Stimmzettel
ah. — Nach Abgabe der Stimmzettel:)

Die Stimmenabgabe ist geschlossen. Das
Skrutinium wird sofort vorgenommen werden.

.Ich unterbreche zu diesem Zwecke die Sitzung
nir eintoe Minuten.

(Die Sitzung wird um J 2 Uhr io Minuten
mittags unterbrochen. — Nach Wiederaufnahme da
Sitzung um l 2 Ihr 2l> Minuten mittags:)

Ich nehme die Sitzung wieder auf.

Bei der Wahl des zweiten Präsidenten
wurderi 199 Stimmzettel abgegeben, darunter einer-
leer; es sind daher 138 gültige Stimmen. Die ab¬
solute Stimmenmehrheit beträgt 70.

Zum zweiten Präsidenten erscheint mit
138 Stimmen der Herr Abgeordnete Hauser-
gewählt. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Ich richte an den Herrn Abgeordneten Hause r
die Frage, ob er bereit ist, dieses Amt anzu-
u eh Ulen.

Abgeordneter Hauser: Ich nehme an und
danke für die Wahl.

Präsident: Ich bitte ihn nunmehr, den
Platz des zweiten Präsidenten einznnehmcn.

Zweiter Präsident Hauser (begibt sich auf
die Präsident cntribnne. — Erneuter Beifall und
Händeklatschen.)

Präsident: Hohes Haus! Wir sollten
nach der Tagesordnung nun die Wahl des
dritten Präsidenten vornehmen. Dagegen be¬
steht nun eine Schwierigkeit; die Parteien haben
sich dahin vereinbart, für diesen Posteil den
Herrn Abgeordneten Dr. Dinghofer zu be¬
stimmen. Abgeordneter Dr. Ding Hofer ist jedoch
leider durch Krankheit verhindert, in unserer Mitte
zu erscheinen unb konnte daher auch die An¬
gelobung bisnun llicht leisten. Wir können ihn des¬
halb, da er noch nicht Mitglied des Hauses ist,
auch nicht wählen. Ich wurde aus diesem Grunde
von mehreren Seiten ersucht, diese Wahl von der
Tagesordnung abzusetzen und bis^zu dem Tage
zu verschieben, da der für dieseil Posten in Aussicht
genommene Herr Abgeordnete Dr. Dinghofer wiedel-
gesund ist. Ich glaube, dagegen lvird eine'Einwendung
nicht erhoben. (Nach einer Pause:) Es bleibt also
dabei und ich werde diesen Gegenstand sofort, nachdem
der Herr Abgeordnete Dr. Ding Hofer gesund ist,
lvas hoffentlich recht bald der Fall sein wird, auf
die Tagesordnung stellen. (Zustimmung.)

Wir gelangen nunmehr zur Wahl der
Schriftführer und der Ordner für die
Konstituierende Nationalversammlung.

Die Wahl erfolgt unter Einem und ohne
Namensaufruf. Die Stimmzettel liegen bereit. Ich
bitte, die Stimmzettel in die Urne zu werfen.
(Nach Abgabe der Stimmzettel:) Die Stimmen-
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abgäbe ist geschlosscn. Zum Zwecke der Vornahme
des Skrutinimns unterbreche ich die Sitzung
für einige Minuten. (Die Sitzung wird um 12 Uhr
HO Minuten mittags unterbrochen. — JSach Wieder¬
aufnahme der Sitzung um 12 Uhr 3ö Minuten

mittag*:) Ich nehme die Sitzung wieder auf.
Bei der Wahl von 5 Schriftführern

wurden 135 Stimmzettel abgegeben, die absolute
Majorität beträgt 68. Gewählt erscheinen mit je
135 Stimmen die Herren Abgeordneten Dr. Anger er,
Dr. Gimpl, Schönste in er, Frau Abgeordnete
Seidel und Herr Abgeordneter^Sever.

Nimmt einer der Gewählten nicht an?
(Nach, einer Pause:) Es nehmen alle an und ich
bitte heute die Herren Schriftführer Dr. Gimpl und
Sever, den Dienst zu versehen.

Bei der Wahl der Ordner wurden gleich¬
falls 135 Stimmen abgegeben, die absolute Mehr¬
heit beträgt 68. Gewählt erscheinen mit 135
Stimmen die Herren Abgeordneten Altenbacher,
Heinl und Wiedenhofer.

Nimmt einer der Herren nicht an? (Jach
einer Pause:) Alle nehmen an. Ich bitte also die
gewählten Herren, von nun an ihres Amtes zu
walten.

Damit ist die Konstituierung des Hauses
bis aus die noch ausständige Wahl des dritten
Präsidenten a b g e s ch l o ss e n.

Wir kommen nunmehr' zur Verlesung des
Einlaufes.

Zunächst find Begrüßungstelegramme einge¬
langt und ich bitte einen der neugewählten Schrift¬
führer um deren Verlesung.

Schriftführer Sever (liest):

„Sudetenland, durch Gewaltmastnahmen des
tfchecho-slowakischen Staates an der Ausübung des
Wahlrechtes verhindert, entbietet der deutschöster¬
reichischen Nationalversammluug in 2§ien au denn
Tage ihres ersten Znsammentretens herzlichste
brüderliche Heilgrüße. Zum Zeichen des Protestes
gegen die Wahlverhinderung wird heute, 4. März,
in ganz Deutschböhmen und Sudetenland der all¬
gemeine Generalstreik durchgeführt. (Bravo! Bravo!)
Im Bewußtsein unserer unlöslichen Zusammen¬
gehörigkeit zur deutschen Volksgesamtheit weilen
wir heute, Deutschösterreicher, im Geiste in Eurer
Mitte. Vergeht auch Ihr unser nicht! Mit allen
Fasern unseres Herzens sehnen wir den Tag unserer
Erlösung aus dem unerträglichen Joche der tschecho¬
slowakischen Fremdherrschaft herbei.

Sämtliche politischen Parteien des Sudetenlandes."

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

„Den Deutschen Österreichs entbietet der
Deutschbnnd als Vorkämpfer des völkischen Ein-

heitsgedankens herzlichen Willkommeimgruß im neuen
Deutschen Reiche. Möchte gemeinsame Arbeit an der
inneren Wiedergeburt unseres Volkes dem äußeren
Zusammenschluß seiner Glieder die hohe Weihe und
den festen Rückhalt geben, die allein die ewige
Dauer der völkischen Einheit verbürgen.

Die Bundesleitung in Gotha:

Professor Langhaus."

(Beifall und Händeklatschen.)

J)vä{töxuf I An die Konstituierende National¬
versammlung sind in Angelegenheit der Heim-
beförderung der Kriegsgefangenen zwei Telegramme
eingelangt, um deren Verlesung ich ersuche.

Schriftführer Sever (Best):

„Das Komitee Angehöriger Kriegsgefangener-
in Italien begrüßt die Konstituierende National¬
versammlung und erbittet von derselben, daß sie ihn
Augenmerk auf die baldmöglichste Befreiung der
Kriegsgefangenen richte.

Für das Komitee Angehöriger der Kriegsgefangenen
in Italien:

Der Obmann:

Karl Hermann.

Der Obmannstellvertreter:

Dr. Gustav Gutwillig."
( Bravo!)

„Die Provisorische Nationalversammlung, be¬
ziehungsweise Regierung Deutschöfterreichs, hat üben
mehrfaches Einschreiten des Verbandes der Hilfs¬
gruppen von Angehörigen Kriegsgefangener sofortige
Maßnahmen für die Fürsorge und den endlichen
Heimtransport Ger Kriegsgefangenen aus Sibirien,.
Rußland und Turkestan, durch ihre Refsortvorstände
zugefichert. Die Wahlwerber aller Parteien haben
sich auch für ihr .Eintreten für diese Aktion ver¬
pflichtet. Heute tritt die vom Volke frei erwählte
Nationalversammlung Deutschösterreichs zusammen,
um im Namen des Volkswilleus die Führung der
Regierung zu übernehmen. Mehr als eine Million.
Angehörige von den in den Eiswüsten Sibiriens
und im Seuchengebiet Turkestans schuldlos schmach¬
tenden Kriegsgefangenen, vertreten durch den ge¬
fertigten Verband, erheben ihre Stimmen, um nicht
nur im Namen der Gerechtigkeit, sondern vor allenr
im Namen der Menschlichkeit die sofortige In¬
angriffnahme der pflichtgemäßen Maßnahmen zur
Errettung der Unglücklichen zu fordern. Minister-
prüsident Scheidemann hat in seiner Programmrede
im Artikel I, Äußeres, an dritter Stelle die For¬
derung nach Rückbeförderung der deutschen Kriegs¬
gefangenen ausgenommen. Die Angehörigen erwartew
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von der deutschösterreichischen Regierung das Ein¬
treten in gleicher Weise und mit Berufung auf die
bereits vom Staatssekretär für Äußeres gegebene
Zusage, unter weitestgehender Heranziehung der meist-
betroffenen und meistberufcneu Beteiligten, der An¬
gehörigen zur Mitarbeit an diesem Werke. Sie er¬
warten von den neugewählten Nationalräten ohne
Unterschied der Partei, daß sie in Einlösung der
gegebenen Zusagen für diese berechtigte Forderung
der Angehörigen eintreten und selbe der sofortigen
Verwirklichung zuführen werden. Nur der sofortigen
Hilfe und der sofortigen Bereitstellung der not¬
wendigen Mittel wird es gelingen, die Erregung
unter den Angehörigen und den für ihre zurück¬
gebliebenen Kameraden eintreteuden Heimgekehrten
zu beruhigen und demonstrative Forderungen zu
verhüten. Tie Forderung der Angehörigen erstreckt
sich wohl in erster Linie auf die Kriegsgefangenen
Rußlands, Sibiriens und Turkestans, doch ist selbst¬
redend in die erwarteten Maßnahmen auch die Für-
lorge für alle Kriegsgefangenen Deutschösterreichs in
allen Ländern einzubeziehen.

Verband der Hilfsgruppen von Angehörigen Kriegs¬
gefangener."

Pl'äüüvni'. Hohes Haus! Es gibt fast!
niemanden in diesem Hause, der nicht selbst in seiner
Familie oder in feiner nächsten Verwandtschaft
irgendeinen Kriegsgefangenen hat: es gibt daher
tvohl niemanden, der nicht nur in seiner öffentlichen
Funktion, sondern auch rein persönlich den Tag
herbeisehnt, wo wir die Kriegsgefangenen erlösen.
Ich glaube im Sinne des Hanfes zu handeln,
wenn ich dieses Telegramm sofort dem Staatsnmte
des Äußeren überweise, das allerdings mit allem
Eifer und allem Fleiße die ganzen Monate hindurch
in dieser Frage gearbeitet hat, das aber aus dieser
Stimme des Volkes, wieder erkennen soll, wie not¬
wendig diese Arbeit ist und daß sie unermüdlich
fortgesetzt werden muß.

Wenn keine Einwendung erhoben wird,
(mich einer Panse:) wird das Telegramm dem
Staat samt des Äußern zugewiesen werden. Wien, 26. Februar 1919.

Dr. K. Renner."

Verzeichnis der erlassenen VOllzugsan-

weisungen.

Im Bereiche des Staatsamtes für Gewerbe,

Weiters sind Zuschriften, betreffend die
Demission der Regierung und des Staats¬
notars eingelangt. Ich ersuche um deren Verlesung.

Schriftführer Sever fliest):

„Der Staatsrat hat in seiner Sitzung vom
3. März 1919 nachstehenden Beschluß gefaßt:

„„Der Staatsrat nimmt die Dentifsion der
Staatsregierung und des Staatsnotars zur
Kenntnis und beauftragt sie mit der einftiveiligeu
Fortführung der Geschäfte.""

Hiervon beehrt sich die Staatskanzlei, das
geehrte Präsidium der Konstituierenden National-
verfammlung in Kenntnis zu setzen.

Wien, 5. März 1919.

Der Staatskanzler:

Dr. K. Renner."

„Das mir von dem abtretenden Staatsrate
übertragene Staatsamt des Staatsnotars lege
ich hiermit zurück und ersuche tim Enthebung.

Die laufenden Geschäfte werde ich selbstver¬
ständlich bis zur Neubesetzung fortführen.

Wien, 1. März 1919.

Der deutsch österreichische Staatsnotar:
Tr. Sylvester."

Präsident: Dient zur Kenntnis.
Es ist eine Zuschrift der Staats kanzlei

eingelangt, mit welcher die auf Grund des kriegs¬
wirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes erlassenen Voll¬
zugsanweisungen vorgelegt werden.

Schriftführer Seder (liest):

„Das Gesetz vom 24. Juli 191-7, R. G. Bl.
Nr. 307 (kriegswirtschaftliches Ermächtigsgesetz), ver¬
pflichtet im § 3 die Regierung, die ans Grund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen dem Reichs¬
rate, falls er versammelt ist, am Ende jedes Viertel¬
jahres vorzulegen. Die Staatskanzlei beehrt sich, mit
Ermächtigung des Staatsrates in sinngemäßer An¬
wendung der zitierten gesetzlichen Bestiimnung ein
Verzeichnis samt je zwei Exemplaren der darin ver-
zeichneten Bollzugsauweisuidgen zu übermitteln; die
Sammlung umfaßt sämtliche vom Staatsrat, bezie¬
hungsweise von den Staätsümtern auf Grund des
wirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes in der Zeit
von der Übernahme der Staatsgewalt durch den
deutsch österreichischen Staat bis zum Ende des
Jahres 1918 erlassenen Vollzugsanweisnngen.

Industrie und Handel.

* Vollzugsanweifuug des dentschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 19. November 1918, betreffend die Regelung
des Verbrauches von Zeitungsdruckpapier. St. G. Bl.
Nr. 29.
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* Vollzugsanweisung des deutsch österreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 19. November 1918, betreffend die Regelung
des Verkehres mit chemischen Produkten und Hilfs-
stoffen. St. G. Bl. Nr. 33.

* Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 25. November 1918, betreffend die Errichtung
einer* deutschösterreichischen Hauptstelle für Volks¬
bekleidung. St. G. Bl. Nr. 50.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 1. Dezember 1918, betreffend die Regelung
der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr über die
Grenzen Deutschösterreichs. St. G. Bl. Nr. 70.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 1. Dezember 1918, betreffend -Beschränkungen
im Warenverkehr über die Grenzen Deutschviter-
reichs. St. G. Bl. Nr.. 71.

Vollzngsanweisung des Staatsamtes für
Kriegs- urib Übergangswirtschaft vom 3. Dezember
1918, betreffend die Anzeige und Verwendung
Wiener Metalle und Legierungen. St. G. Bl.
Nr. 78.

Vollzugsanweisung des deutfchösterreichischen
Staatsamtes für' Kriegs- und Übergangswirrschaft
vom 3. Dezember 1918, betreffend den Verkehr
mit Flachs. St. G. Bl. Nr. 79.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 3. Dezember 1918, betreffend die Errichtung
eines Fachausschusses für den Handel mit Nahrungs¬
und Genußmitteln. St. G. Bl. Nr. 83.

* Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 7. Dezember 1918, betreffend Vorkehrungen
für die Versorgung der Bevölkerung mit Bekleidung,
Wäsche und Schuhen. St. G. Bl. Nr. 86.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 9. Dezember 1918, betreffend die Außerkraft-i
setzung der Ministerialverordnungen vom 19. De¬
zember 1917, R. G. Bl. Nr. 493, betreffend die
Regelung des Betriebes der Personenkraftfahrzeuge,
und vom 20. Februar 1918, R. G. Bl. Nr. 64,
betreffend den Verkehr mit Ersatzbereifungen.
St. G. Bl. Nr. 96.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft
vom 11. Dezember 1918, betreffend die Festsetzung
von Preisen für Kerzen. St. G. Bl. Nr. 100.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Kriegs- und Übergangswirtschaft ^
vom 11. Dezember 1918, betreffend die Errichtung

einer deutsch österreichischen Hauptanftalt für Sach-
demobilisierung. St. G. Bl. Nr. 109.

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Kriegs- und Übergangswirtschaft vom 16. Dezember
1918, betreffend die Regelung des Verkehres mit:
Pferden und anderen Einhufern und der Schlachtung,
solcher Tiere. St. G. Bl. Nr. 116.

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Kriegs- und Übergangswirtschaft vorn 18. Dezember
1918, betreffend die Regelung des Verbrauches von
Zeitungsdruckpapier. St. G. Bl. Nr. 117.

Vollzugsanweisung des ' Staatsamtes für
Kriegs- und Übergangswirtschaft vom 21. Dezember
1918, betreffend die Aufhebung der bestehenden
Höchstpreise für einige Mineralölprodukte sowie für
Handelsbenzol und die Festsetzung neuer Höchstpreise
für Leuchtpetroleum. St. G. Bl. Nr. 143.

Im Bereiche des Staatsamtes der Finanzen:

Vollzngsanweisung des deutschösterreichifchen
Staatsamtes der Finanzen vom 4. Dezember 1918
wegen Verlängerung der Wirksamkeit des Gesetzes
vom 9. Juli 1913, R. G. Bl. Nr. 135, betreffend
die Ermächtigung zur zeitweiligen Außerkraftsetzung
der Bestimmungen über den Einfluß der Zinsfust-
erhöhung auf die zu Konvertierungszwecken ge¬
währten Gebührenerleichterungen. St. G. Bl
Nr. 80.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes der Finanzen vom 7. Dezember 1918-
über die Gewährung von Gebührenbefreiungen zur
Förderung der Zeichnung der deutschösterreichischen
Staatsanleihe. St. G. Bl. Nr. 84.

Im Bereiche des Staatsamtes für Heerwesen:

Bollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Heerwesen vom 30. November
1918, betreffend die Außerkraftsetzung mehrerer
Ministerialverordnungen über die Aufbringung von.
Metallen für Kriegszwecke. St. G. Bl. Nr. 119.

Im Bereiche des Staatsamtes für Justiz:

Vollzugsanweisung des deutsch österreichischen.
Staatsrates vom 5. November 1918 über die
Exekutionsfreiheit der Hilfsdarlehen zur Durch¬
führung der Kriegskredithilfc für das mittelständische
Gewerbe. St. G. Bl. Nr. 12.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 7. November 1918, über die
Aufhebung der Verordnung des Gesamtministeriums
vom 25. Juli 1914, R. G. Bl. Nr. 165,
St. G. Bl. Nr. 13.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 18. November 1918 über die
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Aufrechterhaltung von Dienstverhältnissen, die dem
Handlungsgehilfengesetz unterliegen, während des
Krieges und der Abrüstung. St. G. Bl. Nr. 27.

Vollzugsanweisung des d ent s ch österreichischen
Staatsrates vom 18. November 1918 über die
Beschränkung der Kündigung bestimmter Dienst¬
verhältnisse. St. G. Bl. Nr. 28.

Vollzngsauweisnng des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 9. Dezember 1918 über die
Dienstverhältnisse der Angestellten von Theater- und
ähnlichen Unternehmungen während der Betriebs¬
einstellung. St. G. Bl. Nr. 27.

BollzugsanWeisung des deutschösterreichischeu
Staatsamtes für Justiz im Einvernehmen mit den
Staatsämtern der Finanzen und für Volksgesund¬
heit vom 12. Dezember 1918 über eine zeitweise
Erhöhung der Gebühren der gerichtsärztlichen Sach¬
verständigen uit Verfahren außer Streitsachen.
St. G. Bl. Nr. 104.

Vollzugsanweisuug des deutschösterreichischeu
Staatsamtes für Justiz im Einvernehmen mit den
Staatsämtern des Innern und der Finanzen vom
13. Dezember 1918 über die Verlängerung der
Verjährungsfristen. St. G. Bl. Nr. 105.

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
Justiz im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 23. Dezember 1918 über Erleich¬
terungen bei der Erfüllung Privatrechtlicher Geld¬
sorderungen und über verfahrensrechtliche Be¬
günstigungen für Militärpersonen. St. G. Bl.
dir. 129.

Vollzugsauweisung des Staatsanttes für
Justiz im Einvernehmen mit den beteiligten Staats¬
ämtern vom 23. Dezember 1918 über Bilanzen
und Abweichungen von statutarischen Bestimmungen.
St. G. Bl. Nr. 130.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Justiz im Einvernehmen mit den
Staatsämtern des Innern, der Finanzen, für Volks¬
gesundheit und für Landwirtschaft vom 24. De¬
zember 1918 über eine zeitweise Erhöhung der
Gebühren der gerichtsärztlichen Sachverständigen
im Strafverfahren. St. G. Bl. Nr. 145.

Vollzugsauweisung des Staatsamtes für Justiz
vom 27. Dezember 1918, womit die Vollzugs-
anweisung des Staatsrates vom 18. November
1918, St. G. Bl. Nr. 28, über die Beschränkung
der Kündigung bestimmter Dienstverhältnisse teil¬
weise abgeändert wird. St. G. Bl. Nr. 146.

Vollzugsanweisuug des Staatsamtes für Justiz
vom 21. Dezember 1918 über die Befreiung der
aus dem Militärdienst heimgekehrten Richteramts¬
anwärter von der rechtswisseuschaftlichen Hausarbeit.
St. G. Bl. Nr. 147.

Im Bereiche des Staatsamtes für Landwirtschaft:
%

Vollzugsauweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 18. November 1918, betreffend
Maßnahmen der Arbeiterfürsorge auf dem Gebiete
der Land- und Forstwirtschaft, insbesondere zur
Verhütung der Arbeitslosigkeit. St. G. Bl. Nr. 72.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 18. November 1918, betreffend-
die Unterstützung der Arbeitslosen in der Land- und
Forstwirtschaft. St. G. Bl. Nr. 73.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Lauduürtfchaft im Einvernehmen
mit dem Staatsamte für Justiz vom 28. November
1918, betreffend die Pachtverträge über Schreber¬
gärten. St. G. Bl. Nr. 85,

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischeu
Staatsrates vom 27. November 1918, mit welcher
die Verordnung vom 11. Dezember 1917, R. G. Bl..
Nr. 478, betreffend die Regelung des Verkehres
mit Rotkleesamen, außer Kraft gesetzt wird. St. G. Bl..
Nr. 118.

Im Bereiche des Staatsamtes für öffentliche Arbeiten::

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen.
Staatsamtes für öffentliche Arbeiten im Einver¬
nehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom
30. November 1918, betreffend Sparmaßnahmen
beim Verbrauche von Gas, Elektrizität und Brenn¬
stoffen. St. G. Bl. Nr. 76.

Im Bereiche des Staatsamtes für soziale Fürsorge.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischeu
Staatsrates vom 20. November 1918, betreffend
die Anforderung in Bestand oder in Anspruch¬
genommener Liegenschaften für öffentliche Zwecke
St. G. Bl. Nr. 31/1918.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsrates vom 20. November 1918, betreffend
die Ausdehnung der Arbeitslosenunterstützung aus
Angestellte. St. G. Bl. Nr. 32/1918.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischem
Staatsrates vom 26. November 1918 über die
Errichtung einer dentschösterreichischen Pensions¬
anstalt für Angestellte. St. G. Bl. Nr. 67/1918.

Vollzugsanweisung des Staatsamtes für soziale
Fürsorge im Einvernehmen mit den Staatsämtern
des Innern und der Justiz vom 26. Dezember 1918*
wegen Verlängerung der Wirksamkeit und Abände¬
rung der Ministerialverordnung vom 28. März 1918,
R. G. Bl. Nr. 114, betreffend Maßnahrnen der
Wohnungsfürsorge. St. G. Bl. Nr. 7/1919.

Im Bereiche des Staatsamtes für Volksernährung::

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung vont 2. November
1918. St. G. Bl. Nr. 8.
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Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung vKiu 13. No¬
vember 1918, mit welcher die Höchstpreise für
frisches Gemüse außer Kraft gesetzt, werden.
St. G. Bl. Nr. 9.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volks,ernährung im Einvernehmen
mit dem deutschösterreichischen Staatsamte für
Verkehrswesen vom 13. November 1918, betreffend
Transportbescheinigungen für Frischgemüse. St. G. Bl.
Nr. 10.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernähruug im Einvernehmen
mit den beteiligten Stäatsämtern vom 13. No¬
vember 1918, betreffend die Versendung von
Gemüsesamen. St. G. Bl. Nr. 11.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung vom 25. No¬
vember 1918, betreffend die Einschränkung des
Verbrauches von Fleisch. St. G. Bl. Nr. 35.

Bollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung vom 25. No¬
vember 1918, betreffend die Übernahmspreise für
einzelne im Jahre 1918 geerntete Fruchtgattungen.
St. G. Bl. Nr. 51.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung im Einvernehmen
mit den beteiligten Staatsämtern vom 2. Dezember
1918, betreffend die Regelung des Verkehres mit
Kasscemischungen und Kaffeesurrogaten. St. G. Bl.
NT. 77.

Bollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernähruug im Einvernehmen
mit dem Staatsamte der Finanzen vom 13. De¬
zember 1918, betreffend die Regelung der Er¬
zeugung und des Verkehres mit Zucker, Zuckerrübe
sowie den Neben- und Abfallprodukten der Zucker¬
erzeugung. St. G. Bl. Nr. 101.

Bollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung vom 16. De¬
zember 1918, betreffend die Regelung des Ver¬
kehres mit Kaffee. St. G. Bl. Nr. 106.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernührung im Einvernehmen
mit dem Staatsamte der Finanzen vom 16. De¬
zember 1918, betreffend die Errichtung einer deutsch¬
österreichischen Kriegs-Getreideanstalt. St. G. Bl.
Nr. 107.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes- für Volksernährung vom 19. De¬
zember 1918, mit welcher die Vorschriften über die
Regelung des Verkehres mit Weintrestern auf¬
gehoben werden. St. G. Bl. Nr. 123.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
-Staatsamtes für Volksernähruug veuu 28. De¬

zember 1918, betreffend die Übernahmspreise für
einzelne im Jahre 1918 geerntete Fruchtgattungeu.
St. G. Bl. Nr. 150.

Vollzugsanweisung des deutschösterreichischen
Staatsamtes für Volksernährung vom 29. De¬
zember 1918, betreffend die Festsetzung von Höclfft-
preiseu für den Kleinverkauf von Rindfleisch und
Rindsinnereien in Wien. St. G. Bl. Nr. 151.

Die mit * bezeichneteu Bollzugsanweistmgen wurden
nur „über Ermächtigung des Staatsrates" erlassen: das
Gesetz vom 24. Juli 1917, R. G. Bl. Nr. 307, ist im
Eingänge dieser Bvllzugsanweisungen nickst bezogen.

Präsident: Ich werde diese Zuschrift zu¬
nächst in der Kanzlei hinter legen. Nach Bildung
der Ausschüsse, unter denen gewiß auch ein volkswirt¬
schaftlicher sein wird, werde.ich die Zuweisung dieser
Zuschrift an den zuständigen Ausschuß vornehinen.

Es ist ferner eine Zuschrift der Staatskanzlei,
betreffend den Entwurf eines Gesetzes über die
Staatssorm und das besetzte Staatsgebiet, sonne
den Entwurf einer Entschließung der Konstituierenden
Nationalversammlung zu 8 3 des ebenerwähnteu
Gesetzes eingelaugt. Ich ersuche um Verlesung
dieser Zuschrift.

Schriftführer Sever (liest):

„Auf Grund des Beschlusses des Deulschösler-
reichischen Staatsrates vom 3. März 1919 beehrt
sich die Staatskanzlei, den Entwurf eines Gesetzes
über die Staatssorm und das besetzte Staatsgebiet,
sowie den Entwurf einer Entschließung der Konsti¬
tuierenden Nationalversammlung zu § 3 des eben
erwähnten Gesetzes (\ der Beilagen) mit dem Er¬
suchen zu übermitteln, diesen Entwurf ungesäumt
der verfassungsmäßigen Behandlung in der National¬
versammlung zuführeu zu wollen.

Wien, 3. März 1919.

Dr. K. Renner."

PNislüenk: Zum Worte hat sich gcuieldet
der Herr Staatskanzler Dr. Renner; ich erteile
ihm das Wort.

Staatskanzler Dr. Renner: Hohes Haus!
Der Staatsrat hat zu Beginn der neuen Tagung
der Konstituierenden Nationalversammlung nur eine
einzige Vorlage unterbreitet. Diese einzige Vorlage
steht nun zur Verhandlung, beziehungsweise ist dem
Hause vorgelegt worden. Zur Begründung dieses
Gegenstandes habe ich nicht viel zu sagen, denn in
der Inauguralrede des Herrn Präsidenten sind alle
die großen und entscheidenden Fragen behandelt
worden, von denen ein Teil durch diese Gesetzes¬
vorlage erledigt werden soll.
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2. Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich

Der Artikel 1 dieser Gesetzesvorlage sagt
(liest): „Die Konstituierende Nationalversammlung
wiederholt, bestätigt und bekräftigt feierlich die im
Gesetz vom 12. November 1918 niedergelegten
Beschlüsse der Provisorischen Nationalversammlung
wie folgt:

1. Deutschösterreich ist eine demokratische
Republik. Alle öffentlichen Gewalten werden vom
Volke eingesetzt.

2. Deutschösterreich ist ein Bestandteil des
Dentschen Reiches."

Der Artikel 1 nimmt also das November¬
gesetz über die Staats- und Regierungsform von
Deutschösterreich in den zwei wesentlichen Punkten
auf und bringt die Fragen zur Entscheidung, von
denen manche Teile des Volkes und insbesondere das
Ausland gemeint haben, daß es erst noch einer Ent¬
scheidung bedürfe, und zwar jenen Teil, der da sagt,
daß die Staatsform unwiderruflich und für alle
Zeiten die republikanische sein wird, und zweitens,
daß der Wille des Volkes von Deutschösterreich uner¬
schütterlich ist, seine Vereinigung mit dem Deutschen
Reiche zu vollziehen. (Beifall.) Nach den ausge¬
zeichneten und hinreißenden Worten unseres Herrn
Präsidenten möchte ich es unterlassen, auf diesen
Punkt noch näher eiuzngeheu.

Im Artikel 2 sagt der Gesetzentwurf (liest):

„Die Konstituierende Nationalversammlung
erhebt gegen die gewaltsame Besetzung der Länder
Deutschböhmen und Sudetenland des Kreises Znaini
und des Böhmerwaldgaues, der . Einschlußgebiete
von Brünn, Jglau und Olmütz, ferner der süd¬
lichen Grenzgebiete von Steiermark und Kärnten
feierlichen Einspruch; sie erklärt diese Länder und
Gebiete sowie jenen Teil von Deutsch-Südtirol, der
vom Königreich Italien auf Grund des Waffen-
stillstandsvertrages besetzt ist, krast des Selbst¬
bestimmungsrechtes der Nationen und eigener freien
Beitrittserklärungen als unverzichtbare Bestandteile
der Republick Deutschösterreich."

Verehrte Herren! Inzwischen ist um diese
Gebiete der Streit entbrannt. Wir rufen die ganze
Mitwelt zu Zeugen dafür an, daß wir die Ent¬
scheidung über die Zugehörigkeit dieser Gebiete zu¬
nächst dem Friedenskongresse überlassen und daß
wir Gewalt zu üben verschmäht haben.

Inzwischen hat aber die tschecho-slowakische
Republik auf Grund alter und veralteter imperiali¬
stischer Vorstellungen diese Gebiete mit bewaffneter
Macht besetzt, und auch im Süden des Staates
sind Gebiete durch eine andere Nachbarrepublik
besetzt worden. Man hat das Urteil des Friedens¬
kongresses nicht abgewartet, sondern vor das Recht
die Gewalt gesetzt. Unendliches hat unsere Bevöl¬
kerung in diesen Gebieten erduldet, sie hat im Be-
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wußtsein, daß das Volk von Deutschböhmen und
Sudetenland durch selbstgewählte Vertreter hier ver¬
treten zu sein das Recht hat, den Tag unseres Zu¬
sammentrittes feierlich begangen durch einen Massen-
ausstand, und zwar durch einen friedlichen Massen-
ausstand. (Bravo! Bravo!) Trotzdem hat die tschecho¬
slowakische Republik diesen Massenausstand beantwortet
mit Unterdrückungsmaßregeln. Noch liegt uns die
genaue Schilderung der Vorgänge nicht vor, aber das
eine wissen wir schon: trotzdem die ganzL Welt sich
danach sehnt, von dem ewigen Blutvergießen verschont
zu werden, obwohl die ganze Welt darauf wartet,
daß des Tötens endlich ein Ende sei, ist Blut ge¬
flossen, unser Blut und das Blut der Unsrigen, bei
einer friedlichen Demonstration einer Bevölkerung,
die, seitdem es eine verfassungsmäßige Ordnung in
Österreich gibt, hier in Wien in den gesetzgebenden
Versammlungen vertreten war und nun zum ersten¬
mal nicht mehr kraft eigener Wahl vertreten sein
soll. Wir können zunächst nichts anderes tun, als
in der feierlichsten Weise, die uns zugänglich ist,
in der Form eines Gesetzbeschlusses, Verwahrung
einlegen gegen das, was geschehen ist.

Hohes Haus! Wir müssen in diesem Augen¬
blicke auch der besetzten Gebiete im Süden gedenken.
Gebiete Steiermarks und Kärntens sind gleichfalls
durch feindliche Gewalt besetzt worden. Etwas
anders steht die Frage bezüglich Südtirols, das
kraft des Waffenstillstandsübereinkommens besetzt
worden ist, wo die Besetzung, solange das Waffen-
stillstandsübereinkommen dauert, nicht ungesetzlich
ist. Wohl aber halten wir dafür, daß die besetzende
Gewalt auf Grund des Haager Übereinkommens
über das Laudkriegsrecht nicht das Recht dazu
hätte, die freie staatsbürgerliche Betätigung im be¬
setzten Gebiete zu hindern oder einzuschränken; wir
meinen, daß der Bevölkerung die Möglichkeit zu
wählen hätte zugestanden werden müssen. Und
deshalb schließen wir dieses Gebiet auch in unsere
Verwahrung ein.

Wir erklären in diesem Entwürfe weiter, daß
diese Länder und Gebiete kraft des Selbstbestim¬
mungsrechtes der Nationen und kraft ihrer eigenen
freien Beitrittserklärungen als unverzichtbare Be¬
standteile der Republik Deutschösterreich zu gelten
haben. Im Artikel 3 legt die Konstituierende Ver-
sammlung Verwahrung dagegen ein, daß diese
Gebiete an der freien Wahl behindert und dadurch
ihrer Vertretung in der Konstituierenden National¬
versammlung durch rechtswidrige Gewalt beraubt
worden sind, und behält das im § 40 der Wahl¬
ordnung vorgesehene Recht, Vertreter dieser besetzten
Gebiete einzuberufen, sich selbst vor.

Dieser Artikel löst die Frage, die in den
letzten Tagen die Öffentlichkeit viel beschäftigt hat,
ob der frühere Staatsrat selbst mit der Berufung
von Abgeordneten aus den besetzten Gebieten vor-
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26 2. Sitzung der Konstituierenden

gehen soll. Diese Streitsrage konnte nicht ausgetragen
werden bis zum Zusammentritt der Konstituierenden
Nationalversammlung. Es ist nun in diesem Augen¬
blicke selbstverständlich, daß die Konstituierende
Nationalversammlung das Kooptationsrecht an sich
nimmt. Es wäre eine nicht gut erträgliche Kon¬
struktion gewesen, wenn ein Regierungsorgan —
und das war der Staatsrat — das Haus durch
die Berufung einzelner Mitglieder ergänzt hätte.
Es ist viel' sinngemäßer, wenn das Haus selbst,
falls es das Bedürfnis und das Recht dazu erkennt,
diese -Kooptierung vornimnit.

Und nun gestatten Sie mir, nachdem ich diese
Fragen erörtert habe, einen Überblick über das
Unrecht zu geben, das uns angetan worden ist.
Wir sind allesamt und insbesondere die Bewohner
der inneren Teile unseres kleinen Staatswesens
durch die wirtschaftlichen und finanziellen Bedrüng-
nifse, durch die soziale Not, durch die tägliche
Sorge um Arbeit und Brot, durch das mühselige
Ringen um den inneren Frieden dermaßen in An¬
spruch genommen, daß wir fast nicht dazu kommen,
uns zuui Bewußtsein zu bringen, tvie groß das Uu-
recht ist, das nach den Auffassungen und Absichten
unserer Nachbarn au Deutschösterreich begangen
werden soll.

Verehrte Herren! Gestatten Sie, daß ich
Ihnen die besetzten Gebiete und deren Volkszahlen
vorführe. Deutschböhmen hat eine Fläche von
14.496 Quadratkilometern und eine Bevölkerungs-
zahl von 2,230.000 Köpfen. Das an Oberösterreich
angrenzende und mit ihm zu vereinigende Gebiet
hat eine Fläche von 3.280 Quadratkilometern und
eine Volkszahl von 183.000 Menschen. Das mit
Niederösterreich zu vereinigende Verwaltungsgebiet
hat eine Fläche von 385 Quadratkilometern und
eine Volkszahl von 22.900 Einwohnern. Sudeten¬
land hat eine Fläche von 6.533 Quadratkilometern
und eine Bevölkerungszahl von 678.800 Ein¬
wohnern. Der Kreis Deutsch-Südmähren hat eine
Flüche von 1.840 Quadratkilometern und eine Be¬
völkerungszahl von 173.000 Einwohnern. Die
Sprachinseln Brünn, Olmütz, Jglau haben Be¬
völkerungszahlen von 140.000, 48.000 und 37.000
Einwohnern. Im ganzen gibt das eine Bodenflüche
von 27.022 Quadratkilometern und eine Bevölkerungs¬
zahl von 3,514.509 Einwohnern. (Hört! Hör/!)
Das find die besetzten Gebiete im Norden.

Hierzu kommen aber noch die Gebiete im
Süden. Das besetzte Gebiet von Tirol macht allein
eine Bodenstäche von 6.946 Quadratkilometern mit
250.861 Einwohnern; Kärnten 1.929 Quadrat¬
kilometer mit 67.975 Einwohnern. Das besetzte
Gebiet von Steiermark macht 1.417 Quadrat¬
kilometer mit 149.000 Einwohnern aus. Die ge¬
samte, uns durch militärische Gewalt entzogene

Deutschösterreich am 5. März 1919.

Volkszahl betrügt demnach nicht weniger als vier
Millionen Menschen. (Hört! Hört!)

Verehrte Versammlung! Vergleichen wir ein¬
mal und stellen wir es dem Auslande, den Völkern
des Westens und den Vereinigten Staaten Nord¬
amerikas vor: 4 Millionen Einwohner, unzweifelhaft
deutsche Einwohner — denn wir haben uns in
unserem Staatsgebiete auf die Gebiete beschränkt,
die unzweifelhaft deutsch sind — werden ihrer un¬
zweifelhaft geschichtlichen staatlichen Zugehörigkeit und
ihrer freien Entschließung entrückt, werden nicht wie
Schachfiguren mit freier Hand, sondern _ gewaltsam
wie Opsertiere unter eine andere Staatlichkeit hin¬
überverschoben.

4 Millionen Menschen! Die Schweiz, zählte
im Jahre 1910 in ihrer Gänze nur 3,768.000
Einwohner. Es ist also mehr als die ganze Schweiz
Einwohner hat. Bulgarien zählte im Jahre 1910
4,707.000 Einwohner. Es ist also ein ganzer
Mittelstaat in der Ausdehnung zwischen der Schweiz
und Bulgarien, was uns entzogen wird. Wenn man
aber die Einwohnerzahl allein nimmt, dann können
wir — und das möchte ich insbesondere dem
englischen Volke vorstellen — das uns entzogene
deutsche Gebiet mit einem wesentlichen Teile des
britischen Imperiums, mit den Vereinigten austra¬
lischen Staaten vergleichen. Die Vereinigten austra¬
lischen Staaten besaßen in der letzten Zählungs¬
periode 41/2 Millionen Einwohner. Es werden uns
also durch Waffengewalt soviel Menschen geraubt
und ihrer staatlichen Zugehörigkeit entzogen, als die
Vereinigten Staaten von Australien überhaupt Ein¬
wohner haben. Danach möge man die Größe des
Unrechtes, das an uns verübt werden soll, ermessen.
Und vielleicht in letzter Stunde richten wir einen
Appell an den Westen, an die Demokratien des
Westens, dieses Unrecht nicht geschehen zu lassen.
Es bereitet sich ein Friedenskongreß vor und am
Eingang dieses Friedenskongresses steht das vom
Präsidenten Wilson ausgezeichnete Wort: Völkerbund.
Der Friedenskongreß soll den Völkerbund einleiten,
der den dauernden Frieden zwischen den Völkern
Herstellen soll. Wenn das geschieht, was unsere
nächsten Nachbarn erwarten, dann ist das
kein Völkerbund und nicht der Beginn des
Friedens, sondern es ist eine Teilung Deutschlands,
nachdem man die Teilung Polens mühsam unb
unter unendlichen Opfern überwinden will. Der
Pariser Kongreß hat den Ehrgeiz, die Welt neu zu
ordnen. Es hat einen früheren Kongreß dieser Art
gegeben, das war der Wiener Kongreß, und es steht
nun der Kongreß vom Jahre 1919 in Paris im
Vergleich mit diesem Kongreß der Jahre 1814/15 in
Wien. Entweder wird auf dem Pariser Kongreß ein
wahrer Völkerbund geschaffen unter Freien und

denn ein anderer Bund ist nicht möglich,

Nationalversammlung für

! Gleichen,
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2. Sitzung der Konstituierenden Nationalversammlung für Deutschösterreich am 5. März 1919. 27

oder es wird eine „Heilige Allianz" geschaffen, so wie
im Jahre 1814/15, und wenn jene „Heilige Allianz"
aufgerichtet wurde zur Aufrechterhaltung der legi¬
timen Gewalten der Dynastien, so wäre diese „un¬
heilige Allianz" ausgerichtet zur dauernden Ausrecht¬
erhaltung kapitalistischer Schuldverhältuiffe, zur
dauernden Aufrechterhaltung des Kapitalismus. (Sehr
richtig!) Über den einen wie über den anderen
Kongreß würde die Entwicklung bald und mit
Flüchen zur Tagesordnung übergehen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Meine Herren! Es steht wahrhaftig viel auf
dem Spiele und wenn wir hier Klage führen über
das Unrecht, das uns widerfährt, so reden wir
nicht allein unseretwillen. Vielleicht kann ein Volk
durch das Schicksal, durch die Schuld der eigenen
Führung verurteilt sein, Unrecht zu leiden, und
vielleicht raun man uns zunmten, daß wir es eben
tragen müssen, weil unsere Herrschenden durch die
Geschichte zu viel Schuld aufgehäuft haben (sehr
richtig.)• aber wir reden nicht nur um unser selbst
willen, hohes Haus, sondern wir reden um des
Friedens Europas und um der Zukunft der Welt
willen. Entweder will ruan einen dauernden Frieden
begründen, dann kann man dieses Unrecht nicht be¬
gehen; begeht man es aber, so begründet man
keinen Frieden.

Verehrte Versammelte! Der Pariser Kongreß
hat tatsächlich die Wahl, das Versprechen Wilsons
zu erfüllen oder sein Versprechen dauernd zu
fälschen. Der Pariser Kongreß hat die Wahl, eine
internationale Gemeinschaft aller Völker auf der
Basis der Gleichheit und Freiheit herzustellen unter
der Ägide der heutigen Weltmächte. Möge ihni das
gelingen! Aber das Eine können wir sagen: Gelingt
es nicht, die freie Gemeinschaft gleicher Völker her¬
zustellen durch die Welttuächte, wie sie heute sind,
so wird es und tnuß dies gelingen durch die ver¬
einigte Kraft der proletarischen Internationale.
(Beifall und Händeklatschen.) Die Herrschenden der
Welt haben nun die Wahl, ob sie das selbst und
rechtzeitig vollbringen lassen wollen oder ob sie es nur
werden lassen wollen unter unendlichen Schwierig¬
keiten, aber dann auch viel ernster und dauerhafter.
Wir hoffen, daß allen Teilen Deutschösterreichs im
Norden und im Süden, die besetzt sind, endlich ihr
Recht werden wird. Wir hoffen, daß der Friede bald
geschlossen wird, um das Übermaß unserer Leiden
auch in wirtschaftlicher Beziehung endlich zu
beseitigen.

Und nun kehre ich zum Gesetzentwürfe selbst
zurück. Die Beschlußfassung der Konstituierenden
Nationalversammlung kann vielleicht in Frage gestellt
werden, weil ein so wesentlicher Teil hier nicht
vertreten ist. Es muß also die Konstituierende
Nationalversammlung selbst diesem Umstande Rechnung
tragen, und Artikel 3 erklärt deshalb zum Schluffe

(liest): „Die Beschlußfähigkeit der Konstituierenden
Nationalversammlung wird durch die gewaltsame,
rechtswidrige Verhinderung der Wahl eines Teiles
ihrer Vertreter nicht beeinträchtigt". Wir werden
also vollgültige Beschlüsse fassen, vollgültig zunächst
für das von uns vertretene Gebiet. Wenn die
anderen Gebiete zu uns zurückkehren, so werden wir
ihnen die Möglichkeit bieten, selbst unsere Beschlüsse
sich zu eigen zu machen oder sie zu ändern. Ein
Zwang nach irgendeiner Richtung wird also hier
nicht Platz greifen.

Nun, hohes Haus, hat, wenn dieser Gesetz¬
entwurf in zweiter und dritter Lesung beschlossen
ist — dazwischen müssen ja die Ausschußberatungen
liegen — das Haus selbst das Recht in den
Händen, mit Ernennungen und Berufungen von
Abgeordneten aus den besetzten Gebieten im Sinne
des Z 40 der Wahlordnung vorzugehen. Um dieses
Recht auszuüben, schlägt Ihnen der Staatsrat eine
Entschließung vor, die selbstverständlich erst dann
gefaßt werden kann, wenn das Gesetz beledigt ist.
Die Entschließung lautet (liest): „Die National¬
versammlung setzt einen 24gliedrigen Ausschuß ein,
welcher die im § 40 des Gesetzes vom 18. Dezember
1918, St. G. Bl. Nr. 115, über die Wahlordnung
für die Konstituierende Nationalversammlung, vor¬
gesehenen und nach 8 3 des Gesetzes über die
Staatsform und das besetzte Staatsgebiet der
Konstituierenden Nationalversammlung selbst vor¬
behaltenen Berufungen von Abgeordneten für die
besetzten Gebiete vorbereitet, die Unterlagen für
diese Ernennungen überprüft, dem Hause baldigst
Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen hat."

Damit wäre dann diese Angelegenheit erledigt.

Und nun kann ich nicht schließen, ohne zu
wünschen, daß unsere kämpfenden, leidenden und
unterdrückten Brüder im Sudetenlande, in Deutsch¬
böhmen, in den südlichen Gebieten des Sudeten¬
landes, in Steiermark, in Kärnten und in Südtirol
möglichst bald hierher selbst zu wählen imstande
sind. Inzwischen aber versichern wir sie, daß wir
im Geiste bei ihnen sind und daß wir ihnen in
ihrem Kampfe und in ihrer Ausdauer bewundernde
Anteilnahme zollen. (Lebhafter Beifall und Hände¬
klatschen.)

Präsident: Die Vorlage, die die Regierung
vorlegt, bedarf einer gründlichen Beratung.

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Fink
das Wort zu einem formalen Anträge.

Abgeordneter Fink: Ich stelle den Antrag,
daß ein 21gliedriger Verfassungsausschuß
gewählt werde, dem diese beiden Vorlagen
zu gewiesen werden.
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PräMrnit Es ist der Antrag gestellt,
einen Llgliedrigen Verfassungsausschuß zu wählen
und demselben die beiden eben besprochenen Regie¬
rungsvorlagen zuzuweisen. Ich bitte die Mitglieder,
die damit einverstanden sind, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen.

als Mitglieder:

Abram,Gürtler Alfred,

Adler,Mayr Michael,
Aigner,Miklas,

Austerlitz,Paulitsch,

Clessin,Ramek,

Domes,Schacherl,

Eisler,Schönbauer,

Eldersch,Seipel,

Ellenbogen,Waber,

Fink,Weiskirchner;

Gruber Rudolf,

als Ersatzmänner:

Wiedenhofer,SChmid,

Danneberg,Stumpf,

Pischitz,Zerdik,

Smitka,Wagner,

Angerer,Huber,

Schlesinger,Richter,
Gabriel,Pauly,

Popp,Kunschak,

Sever,Schürff,

Schneider,Goldemund.

Leuthner,

Wenn keine Einwendung erfolgt, werde ich
die Wahl in diesen Ausschuß sofort vornehmen.
(Nach einer Pause:) Eine Einwendung ist nicht
erfolgt. Ich bitte die Stimmzettel abzugeben.
(Nach Abgabe der Stimmzettel:)

Die Stimmenabgabe ist geschlossen. Das
Skrutinium wird im Lause der Sitzung vorgenommen
werden; das Resultat werde ich später verkünden.

Ich schreite nunmehr zum Schlüsse der Sitzung
und beantrage als nächsten Sitzungstag
Dienstag, den 11. März d. I., und zwar um
3 Uhr nachmittags.

Wir können nämlich in den nächsten Tagen
Sitzungen deshalb nicht halten, weil der Ver¬
fassungsausschuß die ihm zuzuweisenden Vorlagen
natürlich beraten muß und die Arbeit des Hauses
erst beginnen kann, wenn der Bericht vorliegt.

Als Tagesordnung schlage ich vor:

1. Wahl des dritten Präsidenten,

2. Wahl des Hauptausschusses (§ 20
der Geschäftsordnung),

3. Bericht des Verfassungsausschusses
über das Gesetz, betreffend die Staatsform
und das besetzte Staatsgebiet.

Wird gegen diese Tagesordnung eine Ein¬
wendung erhoben? (Niemand meldet sieh.) Es ist
nicht der Fall, es bleibt also dabei.

Bei der Wahl des Verfassungsaus¬
schusses wurden 134 Stimmzettel abgegeben; die
absolute Stimmenmehrheit beträgt 68.

Gewählt erscheinen mit je 134 Stimmen

Der Versassungsausschuß wird morgen um
10 Uhr im Kommissionslokal III zusammentreten,
um sich zu konstituieren.

Bevor ich schließe, muß ich dem Hause noch
eine Mitteilung machen. Ich habe es für meine
selbstverständliche Pflicht gehalten, meine Stelle als
Obmann des Klubs der sozialdemokratischen
Abgeordneten in dem Augenblicke, wo ich zum
Präsidenten gewählt wurde, mit Rücksicht auf die
Jnkompatibilität dieser beiden Stellen niederzu¬
legen.

Wünscht noch jemand das Wort? (Niemand
meldet sich.) Es ist nicht der Fall, die Sitzung
ist geschlossen.

Schluß der Sitzung: 1 Ahr 15 Minuten nachmittags.
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